
Reiterverein Onkel-

Toms Hütte e.V. 

 

 

Volti Camp  

mit Achim Liebig 

Osterferien 2025 

 

 

Zeitraum 
Volti I: Montag, den 14.4. bis Freitag, den 18.4.,  
Volti II: Montag, den 21.4. bis Freitag, den 25.4., 
jeweils von 9:00 bis 15:00 Uhr (6 Stunden Betreuungszeit/ Tag) 

Teilnehmer Kinder im Alter von 5 – 12 Jahren 

Mindest-
Teilnehmer 

6 Teilnehmer 

Maximal-
Teilnehmer 

10 Teilnehmer 

Voraussetzungen 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, jedoch Pflicht sind: 

 enganliegende Hose,  

 Turnschläppchen 

Inhalte 
 Pferdepflege 

 Voltigieren 

 Theorie 

Mittagessen Eine Stunde, Bewirtung im Casino inkl. 

Preis 389,- €  

Buchung 
Buchung wie Ausschreibung, die Buchung von einzelnen Tagen ist 
nicht möglich 

Anmeldung und 
Bezahlung 

Anmeldung unter info@oth-reiten.de unter Angabe ihrer 
Kontaktdaten, Vorname/ Name des Teilnehmers, sowie dessen Alter 
und Gewicht, ggfls. Unverträglichkeiten. 

Sie erhalten dann eine Mail („Kursbestätigung) mit einem Sepa-
Mandat, das sie bitte umgehend ausgefüllt zurücksenden und mit 
der unter „Haftungsausschluss“ in den Teilnahmebedingungen 
genannten Klausel versehen. 

Wir akzeptieren ausschließlich Sepa, keine Barzahlung oder 
Überweisung. 

Fristen 

Ihr Sepa-Mandat muss bis zu folgenden Fristen bei uns 
eingegangen sein: Volti I: 31.3. // Volti II: 7.4. 
Sollte zu diesem Zeitpunkt die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
worden sein, sagen wir den Kurs ab. 

 

mailto:info@oth-reiten.de


Reiterverein Onkel-Toms-Hütte e. V. 
Teilnahmebedingungen für Kurse/ Lehrgänge 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Anmeldung 
• Anmeldungen sind verbindlich, personengebunden und nicht übertragbar. 
• Anmeldungen sind (ausschließlich in Textform!) zu richten an info@oth-reiten.de. 
• Anmeldungen werden per Mail bestätigt („Kursbestätigung“). 
 
Bezahlung 
• Die Teilnahme ist nur möglich, wenn dem Lastschriftverfahren zugestimmt wurde.  
• Die volle Kursgebühr wird vor Kursbeginn eingezogen. 
 
Absagen/ Kursausfall 
• Absagen durch den Teilnehmer: Nach erfolgter Kursbestätigung wird die volle 

Kursgebühr fällig. 
• Wird jedoch ein vom Verein akzeptierter, qualifizierter Ersatzteilnehmer gestellt oder 

gefunden, fällt nur eine Bearbeitungs- und Verwaltungsgebühr von 75 € an. 
• Ein Anspruch auf Durchführung eines Kurses besteht nicht. Absagen durch den Verein 

kann z.B. bei Unterschreitung der genannten Mindestteilnehmerzahl erfolgen.  
• Fallen durch Ereignisse, die für den Verein unvorhersehbar (insbes. höherer Gewalt) 

sind oder an denen er keine Schuld trägt, Kursstunden aus, besteht kein Anspruch ein 
Nachholen oder eine (teilweise) Rückerstattung von Kursgebühren. 

 
Kursablauf 
• Der Verein behält sich vor, die Teilnehmer entsprechend ihres Leistungsstandes 

auszuwählen bzw. in Gruppen bzw. Kursen anders zusammenzulegen. 
• Die Reihenfolge, Inhalte, Zeiten und Orte richten sich nach den jeweiligen 

organisatorischen Bedingungen und können im Laufe des Kurses – auch abhängig von 
der Qualifikation der Teilnehmer - verändert werden.  

 
Haftungsausschluss  
Mir ist bekannt, dass der Sportpartner „Pferd“ ein Fluchttier ist (so kann es sich erschrecken, 
und zur Seite springen oder durchgehen) und das Hobby Reiten deshalb ein besonderes 
Risiko mit sich bringt (das Fallen vom Pferd ist nicht auszuschließen).  
Die Sicherheitsvorschriften (z.B. festes Schuhwerk, Helm) und die Anweisungen des 
Kursleiters und des Personals sind unbedingt einzuhalten.  
 

Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. 
 
Teilnehmer akzeptieren folgenden Haftungsausschluss, der zusammen mit der Anmeldung 
zu übermitteln ist:  
 
„Hiermit erkläre ich, dass meine Teilnahme bzw. die meines Kindes an dem Kurs auf eigene 
Gefahr und persönliche Verantwortung geschieht. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass 
ich als Nichtmitglied des Reiterverein OTH e.V. keinen Versicherungsschutz seitens des 
Vereins habe und dass ich im Falle eines Unfalles selbst hafte.“ 
 

Bei Minderjährigen müssen beide Erziehungsberechtigte unterschreiben! 
 
Regeln 
Ergänzend gelten die ausgehängten Hallen- und Stallordnung sowie die Satzung des 
Reitverein Onkel-Toms-Hütte e.V. 


